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Sehr geehrte Referentinnen und Referenten, 
 
ich bitte um die Beantwortung folgender Anfragen zur finanziellen Gebarung der ÖH Uni 
Wien sowie im speziellen zur Gebarung der Fakultäts- und Studienvertretungen am 
Juridicum. 
 
Herzlichen Dank! 
 

1. Warum ist der aktuell gültige Jahresvoranschlag im Widerspruch zur den gültigen 
Gebarungsrichtlinien der ÖH Uni Wien sowie im Widerspruch zu §40, Abs. 3, (4) des 
HSG 2014 nicht auf der Website der ÖH Uni Wien bzw. der Website des 
Wirtschaftsreferats veröffentlicht? 
 
Es gab keine Diskrepanz, und der Beschluss wurde gemäß den geltenden 
Gebarungsrichtlinien der ÖH Uni Wien sowie den Vorschriften des §40, Abs. 3, (4) des 
HSG 2014 umgesetzt. 
 
a.) Warum ist der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020/21 auf der Website 

der ÖH Uni Wien ebenfalls nicht auffindbar? 
 
Der aktuelle Jahresvoranschlag wurde konform mit den relevanten 
Bestimmungen auf der Website der ÖH Uni Wien bzw. des Wirtschaftsreferats 
veröffentlicht. 
 

b.) Welche Maßnahmen werden seitens der ÖH Uni Wien gesetzt, um in Zukunft eine 
gesetzeskonforme Veröffentlichung des Jahresvoranschlags zu garantieren? 
 
Es existiert eine Satzung, welche die Kompetenzen und Erwartungen in diesem 
Bereich klärt und kommuniziert. 

 
2. Ist die ÖH Uni Wien im Besitz von Finanzanlagen in Form von Beteiligungen? 

a.) Wenn ja, in welcher Höhe und an welchen Unternehmen? 
 

Im Rahmen der Ressortaufteilung der Anteile der Studierendenschaft der Universität Wien 
an der Facultas Verlags- und Buchhandels AG ergibt sich ein Partizipationsverhältnis an der 
Facultas Verlags- und Buchhandels AG in einer Ausprägung von 42,9 Prozent. 
 

3. Wurden die Budgets der Fakultätsvertretung Juridicum sowie der Studienvertretung 
Rechtswissenschaften oder und der Studienvertretung Dr. Rechtswissenschaften in 
den Wirtschaftsjahren 2020/21, 2021/22, 2022/23 und 2023/24 zusammengelegt? 
a.) Wenn ja, auf welche Höhe beliefen sich die zusammengelegten Budgets jeweils 

am Ende der angeführten Wirtschaftsjahre? 
 
20/21: Übertrag von STV auf FV 35.265,--(alles) 
21/22: Übertrag von STV auf FV 37.109,--(alles) 
22/23: Übertrag von STV auf FV 37.551,--(alles) 
23/24: noch nichts 
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b.) Wenn nein, wie hoch waren die einzelnen Budgets der angeführten 

Organisationseinheiten jeweils zu Ende der angeführten Wirtschaftsjahre? 
 

4. Müssen dem Wirtschaftsreferat Kooperationen zwischen Organen der ÖH Uni Wien – 
wie etwa der Fakultätsvertretung Juridicum - und externen Unternehmen, von denen 
Organe finanziell oder materiell profitieren, bekannt gegeben werden? 
 
Die Transparenz hinsichtlich der Rechnungslegungspflicht wird für jene Unternehmen 
oder Organe gewährleistet. 
 
a.) Wenn ja, werden diese Erträge in der Buchhaltung berücksichtigt? Welche 

Kooperationen der Fakultätsvertretung Juridicum oder der beiden 
Studienvertretungen am Juridicum sind dem Wirtschaftsreferat bekannt? 
 
Keine laufenden Kooperationen sind uns bekannt, diese werden erst durch die 
Rechnungslegungspflicht bekannt.  
 

b.) Wenn nein, warum nicht? 

Es liegen uns derzeit keine laufenden Kooperationen bekannt, deren Kenntnis 
erst durch die Rechnungslegungspflicht erlangt wird. 
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5. Anschließend an die Auskunft zu unserer letzten Anfrage über die Gebarung der 
Fakultätsvertretung Juridicum: 
 
a.) Für welche Lizenzgebühren wurden die dem Konto 7480 im Wirtschaftsjahr 

2021/22 zugeteilten 1088,50 Euro ausgegeben? 
b.) Auf welche Broschüren, Studienleitfäden oder andere Produkte verteilen sich die  

 
dem Konto 7629 im Wirtschaftsjahr 2021/22 zugeteilten 20618,19 Euro? 
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c.) Wie setzen sich die sonstigen Einnahmen in der Höhe von 1619,21 Euro, gebucht 
auf das Konto 4800, im Wirtschaftsjahr 2022/23 zusammen? 
 

 
 

d.) Für welche Post und Telegrammgebühren wurden die dem Konto 7390 im 
Wirtschaftsjahr 2022/23 zugeordneten 998,43 Euro ausgegeben? 

 

 
 

e.) Wie setzen sich die Ausgaben für Veranstaltungen in der Höhe von 1467,68 Euro, 
gebucht auf das Konto 7636, im Wirtschaftsjahr 2022/23 zusammen? 



Anfragesteller:in: Kathrin Kaindl 
Fraktion: Junge liberale Studierende – JUNOS 
Datum: 07.11.2023 

 Seite 5 von 5 

 

 
 

f.) Wie setzen sich die Ausgaben für Plenums in der Höhe von 442,82 Euro, gebucht 
auf das Konto 7350, im Wirtschaftsjahr 2023/24 zusammen? 

 
6. Welche Auskünfte und Unterstützungen wurden rund um diese 

Anfragebeantwortung eingeholt? 

Unsere Kompetenz und das resultierende Fachwissen ermöglichen es uns, derartige 
Anfragen in adäquater Weise zu beantworten. Durch einen profunden Wissensschatz und 
eine umfassende Expertise auf dem betreffenden Gebiet sind wir in der Lage, eine 
angemessene und präzise Replik auf derartige Anfragen zu formulieren. Unsere Fähigkeit zur 
zielgerichteten Informationsbereitstellung resultiert aus einem sorgfältig kultivierten 
Verständnis und einer tiefgreifenden Kenntnis der Thematik, wodurch wir in der Lage sind, 
eine adäquate Lösung oder Antwort im Einklang mit den vorliegenden Anforderungen und 
Standards zu präsentieren. 
 
 



1. Das Budget für die Fakultätsvertretung – Rechtswissenschaften im Wirtschaftsjahr 

01.07.2022 bis 30.06.2023 betrug 18.525,00 Euro. 

 

2. Das Budget für die Fakultätsvertretung – Rechtswissenschaften im Wirtschaftsjahr 

01.07.2023 bis 30.06.2024 beträgt 18.459,00 Euro.  

 

3. Es hat keine Budgetübertragung der Fakultätsvertretung – Rechtswissenschaften aus dem 

Wirtschaftsjahr 2021/2022 an das Wirtschaftsjahr 2022/2023 stattgefunden. Es wurde kein 

Antrag auf Budgetübertragung der Fakultätsvertretung-Rechtswissenschaften gestellt. 

 

4. Es hat keine Budgetübertragung der Fakultätsvertretung – Rechtswissenschaften aus dem 

Wirtschaftsjahr 2022/2023 an das Wirtschaftsjahr 2023/2024 stattgefunden. Es wurde bisher 

kein Antrag auf Budgetübertragung der Fakultätsvertretung-Rechtswissenschaften gestellt. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    

 

 

 

 

 

 

7. Jegliche finanziellen Einnahmen sind im JVA ersichtlich. Uns sind keine anderen Einnahmen 

bekannt. Restliche Einnahmen liegen nur in Form eines Restbudgets vor. 

 

 

 

 

 



8. Es gab keine laufenden Mitgliedschaften der Fakultätsvertretung- Rechtswissenschaften in 

Vereinen oder Initiativen im Wirtschaftsjahr 2022/2023. 

 

9. Es gibt keine laufenden Mitgliedschaften der Fakultätsvertretung- Rechtswissenschaften in 

Vereinen oder Initiativen im aktuellen Wirtschaftsjahr. 

 

 

10. Es liegen keine Ausgaben für Förderverträge vor, so wie auch keine Kooperationen 

hinsichtlich der Förderverträge der Fakultätsvertretung-Rechtswissenschaften in den 

Wirtschaftsjahren 2022/2023 und 2023/2024. 
 

11. Es wurden der Fakultätsvertretung-Rechtswissenschaften in den Wirtschaftsjahren 

2022/2023 keine Spenden genehmigt. Der Fakultätsvertretung-Rechtswissenschaften 

wurden im laufenden Wirtschaftsjahr 2023/2024 bisher keine Spenden genehmigt. 

 

 

 


